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Abteilung Umweltschutz

Merkblatt

Gewässerschutzvorschriften für 
Metzgereien und Schlachtbetriebe
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Gewässerschutzvorschriften
Das bei Metzgereien und Schlachtbetrieben anfallende Abwasser ist stark mit organischen Stoffen be-
lastet, die eine erhebliche Belastung der Kläranlagen bewirken können. Unter Berücksichtigung der in
diesem Merkblatt zusammengefassten Vorschriften und Regeln können diese Auswirkungen verhindert
oder zumindest stark reduziert werden.

Rechtsgrundlagen
� Gewässerschutzverordnung 

vom 28. Oktober 1998:

Art. 7, Einleitung in die
öffentliche Kanalisation
Verschärfung und Ergänzung der An-
forderungen bei Störung des Betriebes, 
Erschwerung Klärschlammentsorgung

Art. 15, Überwachung durch die Behörde
Gewährleistung sachgemässer 
Gewässerschutz 

Anh. 3.2, Ziff. 1, Grundsätze
Einhaltung Stand der Technik
Berücksichtigung von Bundesrichtlinien

�Kant. Verordnung zum Einführungsgesetz 
zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz 
vom 16. Januar 1978:

§ 6b, Einleitungsbedingungen
Verschärfte, erleichterte oder ergänzende 
Bedingungen für Einleitung in Kanalisationen 
legt im Einzelfall das Baudepartement fest

Die Entsorgung von festen und flüssigen Abfällen mit dem Abwasser ist verboten (Art.10, Gewässerschutzverordnung
GSchV vom 28.10.1998). Fleischabfälle, Schlachtnebenprodukte (Borsten, Haare, Klauen, Federn usw.) und Stoff-
wechselprodukte (Kot, Panseninhalt, Darminhalt, Mageninhalt usw.) dürfen nicht in die Kanalisation eingebracht
werden. Diese Stoffe sind nach den Vorschriften der «Verordnung über die Entsorgung tierischer Abfälle» (VETA) vom
3. Februar 1993 zu verwerten oder zu entsorgen.

Blut darf nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. Ausgenommen davon sind die nach dem Stand der Technik
unvermeidlichen Tropfverluste und Verluste bei Reinigungen.

Alle Bodenabläufe müssen während der Schlachtungen, der Verarbeitung und bis zur Beendigung der Reinigungs-
arbeiten mit Abdeckrosten abgedeckt sein. Die zurückgehaltenen Rückstände dürfen nicht in die Kanalisation ab-
geschwemmt werden.

Aufstallungen und Wartebuchten dürfen keine Ableitung in die Kanalisation aufweisen. Sie sind in eine dichte Jauche-
grube ohne Überlauf zu entwässern. Die Jauche ist landwirtschaftlich zu verwerten; sofern der Betrieb nicht selbst
über geeignete Landflächen verfügt, ist ein Hofdüngerabnahmevertrag abzuschliessen. 

Transportfahrzeuge sind vor dem Abspritzen trocken zu entmisten. Das Reinigungsabwasser ist in eine Jauchegrube
einzuleiten; es darf bei Kleinbetrieben auch über Schlammsammler mit Tauchbogen in die Kanalisation abgeleitet
werden. Bei Grossbetrieben sind bei Ableitung in die Kanalisation allenfalls weiter gehende Massnahmen nach
Weisung der Abteilung Umweltschutz zu treffen. 

Das stossweise Ableiten des Inhaltes von Brühtrögen ist zu vermeiden. Die Ableitung muss dosiert, gemäss der
Kapazität der nachgeschalteten Abwasseranlagen und nach den Anforderungen der betroffenen Kläranlage, erfolgen. 

Die fetthaltigen Abwässer des Betriebes sind vor der Ableitung in die Kanalisation in geeigneten Abscheideanlagen
zu behandeln. Als Minimalmassnahme gilt ein nach Schweizer Norm SN 592’000 dimensionierter Fettabscheider.
Über die Fettabscheideanlagen sollen ausschliesslich die fetthaltigen, jedoch keine anderen Abwässer abgeleitet
werden.

Je nach Grösse, Art und Arbeitsweise des Betriebes sowie nach Massgabe der betroffenen Kläranlage sind allenfalls
weiter gehende Abwasseranlagen (Pufferbecken, Abkühlbecken, Feinsiebe, Flotationsanlagen usw.) zu installieren.
Diese Massnahmen sind mit dem Gemeinderat und der Abteilung Umweltschutz abzusprechen. Für Abwasservorbe-
handlungsanlagen stellt der Gemeinderat eine Baubewilligung mit Zustimmung des Baudepartementes aus.

Unverschmutztes Kühlwasser ist durch Ableitung in eine Sauberwasserleitung oder Versickerung zu beseitigen. Die
Temperatur an der Einleitestelle in ein Oberflächengewässer darf max. 30°C betragen. 

Betriebseigene Abwasseranlagen sind dauernd einwandfrei zu betreiben und zu unterhalten. Die notwendigen Kont-
rollen, Reinigungen und Wartungen müssen regelmässig durch eine speziell instruierte und ausdrücklich für den
Betrieb der Anlagen verantwortliche Person durchgeführt werden. 
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